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[1712 n . August 11 . ] ^ A
"REGIMENTS FORM DER STATT ZUG UND DER 3 GEMEINDEN [AEGERI , MEN-

ZINGEN UND BAAR] UND EIN PROJEKT, WIE DIE DARINNEN
EINGESCHLISSENE MISSBRAEUCH ABZUOHELFFEN SEYE"

SSRQ Zug I 369 (Nr . 554)

"Die bishärige Regimentsformb Eines Ohrts Zug ist bekanter massen also einge-
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richtet , dass die Statt , und die 3 Gemeinden des aussem Ambts ins gesambt

und mit einanderen den Staudt Zug formieren . Diser Standt haltet Jährlichen

Nur eine Landtsgemeindt , so auf den Ersten Sontag im Meyen angesetzt ist , dar¬

an wird nichts anders verhandlet , als die besetzung eines regierenden Ammans,

welche Ehrenstell 3 Jahr die Statt , und dan 6 Jahr das äussere Ambt betrifft,

auch werden an diser Landtsgemeindt erwellt die Vacierende Eannerherr - . . .

Landtsfendrich - [ und ] Landtschreiberey Stellen auch die ledigfalletide und dem

Ohrt Zug Zue besetzen stehende Landtvogteyen [ in de >t Gemeinen Herrschaften ] ,

welche ohne Underscheidt Eirmahl an die Statt , undt Zweymahl an das äussere

Ambt Zue besetzen falleyt , dem Erwellteyi wid Regiereyideyi haubt oder Amman wird

von demi [ Stadt - und Amts - ] Rätheyi , gemeiyieyi bürg er - Landtleüthen , und beysäs-

seyi gehuldiget , weiters aber an diser Landtsgemeindt voyi keiyieyi andern sacheyi

nichts tractiert , und damit man desseyt gesicheret seyn möge dass Keiyie Neüwe-

rungen dahin gebracht werden , So wird vor anfangender Landts - Gemeiyid Eiyte

Raths Versambhmg von Statt und Ambt auf dem Rathaus [ der Stadt Zug ] gehal-

teyy, dabey die Rath bey Eyden angefragt werden , ob Jemandeyi aus Jhtieti etwas

bekhant seye , das ayi vorsteheyider Landtsgemeiyidt möchte fürgebracht werden

und nit daran gehöre , der soll ess anzeigen.

Uebriges alles , was für die hoche Gewällt gehört , Nämblichen Fürsten und Her¬

ren Geschäfft , Aufrichtung der Pündtnus , Krieg - und Friden - Schlüss , Capitula-

tioyien , Werbung Bewilligungen und der gleicheyi werden nicht an eiyier Landts-

gemeiyid , sonder i ?i Jeder Gemeind particulariter , das ist i >i der Statt vor ge-

sambleter Burgerschafft und zuo Egeri , Mentziyigen und Bahr bey versambleten

Layidtleüthen auf einem Tag Behandlet , und nach gehaltneyi Gemeindeyi [ - Gemeitt-

deversammlungeyi ] die ausgefalleyie Erkantnussen vori allen 4 Ohrten Zue Zug

auf dem Rathaus Zuesameyi getragen , da dan dissfahls die majora gelten , welche

also eingerichtet , dass , so yiur Eine aus deyin 3 Gemeiyideyi des aussem Ambts

mit der Erkantnus so an der burgerlicheyi Gemeindt gemacht wordeyi Coyiformiert,

alsdan dises das Mehr ist und gelten solle.

Sonsten solle der Regierende Amman, wah Es schon einer aus dem ausseren ambt

ist , in der Statt residieren , auch sollen die Statthalterey - Pannerherr - undt

Landtsfeyidrichstelleyi Jeder Zeith mit Subiectis aus der Statt besetzt werden,

ist bis dahin breüchlich gewesen , dass die Landtshaübtmanstelle alle Zeith

voyi quali ficierten Personen aus der Burgerschafft versehen worden , und hat

man keiyi Exempel dass solche Ehreyistellevi jemahleyi an das äussere ambt gefal¬

len.

Das alte Jnnsigel der Burgern der Statt Zug , NB (desseyt iyiscriptioyt lauthet

/



62/47

also , S . Civium oppidi Tugiensis ) dienet für das gemeine Ohrts Sigill , solle

aber hinder Einem Jeweiligen Statthalter ligen , und derselbe alles , was von

Standts wegen Zue Signieren Vorfallet , besiglen.

Zur Landtschreiberey ist ein Jederer Burger oder Landtman befüegt Zue aspi¬

rieren , bey ohnverdenklicheyi Jahren aber hat kein burger mehr darzuo gelangen

mögen.

Jn Summa an diserem Regiment formiert die Statt Zug ein Drittel 3 und 2 drit¬

tel das äussere Ambt.

Der Rath bestehet in 40 Köpfen 3 wobey die Statt 13 , und Jede der drey Gemein¬

den 9 Rathsfreündt hat.

Welchergestallten nun dise wolhergebrachte Regimentsformb , besonders in letst

verflossenem . . . Kriegswäsen [ Villmergerkrieg 1712 ] mit auftreibung ein - und

anderer Extra - Ordinari Landtsgemeindt , welche baldt underm Vorwandt einer

Landtsmusterung , baldt aber Under anderm praetext angestellt und mit Under-

und Übergewehr besuocht worden , man iy\ ein und anderem Zue wider gehandlet

habe , und was für Unverantwortliche Missbrauch , und enormiteten auch so gar

wider die Zuesamenhabende Eydtg . Fündt , wie aus beyligendem Extract der Ver-

khomnus Zue Stantz [ von 1481 ] heiter Zue ersehen ist , dabey verüebt worden,

will man hier , weilen es ohne dem Mänigklich bekannt , mit Stillschweigen über¬

gehen , und Zihlet man eigentlich nur dahin , wie künfftighin diseren so gros¬

sen Missbrauchen und schädlichen inconvenienzen möge abgeholffen werden , Wie

dan

Für das Erste an der Wenigen von Unsern Lieben altvordem so teür erworbnen

den Burger - und Landtleiithen hinderlassenen rechtmässigen Freyheit kein Här-

lin gekrümbt sonder was deroselben von altershero Zuegestanden ist , allwegen

noch fürbass Jhnen gelassen werden solle , Jn massen alles das Wenige , so her¬

nach folget , Nur dahin angesehen wie man vorderst Gottes Ehr befördern , und

in unnserem Liebwärthen Vatterlandt Fridt , Rhue und Einikeit einpflantzen

möge.

Zum anderen , Sollen alle extraordinari Landtsgemei ?iden , Under was Vorwandt

und praetext solche auch gesuecht oder begehrt werden möchten , für ietz und

in das Künfftig abgestellt , und weilen solche nit allein wider Unsere alte

braüch und Regimentsordnung lauffen , sondeim auch obgehörter massen denn Eydtg.

Pündten entgegen sind , bey höchster Straff und Ungnad Nimermehr gesuecht und

aufgetriben werden.

Drittens entstehet die frag , ob Zue gäntzlicher Vermeidung aller besorglichen
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inconvenienzen dereii gar vil Exenrpel auf den bahn Zuebringen , nit rathsarmer

und Thuenlicher wäre auch die ordinari Meyen Landtsgemeindt ab zue st eilen , da¬

mit aber dem Gemeinen burger und Landtman an seiner habenden freyheiten einen

Amman Zue erwellen nichts benommen werde so Könte Je dise vacierende Ehren¬

stell  an der Jenigen Gemeind , so es dem Umgang nach betrifft 3 besonders und

allein besetzt 3 gleicher gestalten auch die Landtvögt [ für die Gemeinen Herr¬

schaften ] erwellt werden 3 welche letstere Hach Jhrer Erwöllung selbigen Ge-

meindtsleüthen 3 von denen Sie erwölt worden 3 den Taxierten auflag 3 dass Jeni-

ge aber so Sie sonnsten den bürgern [ oder ] Landtleüthen aus denn übrigen 3

Gemeinden hetten austheilen sollen 3 in gemeinen Statt und Ambts Sekel oder

sonsten Zue guetem des Gemeinen Häsens selbiger Gemeind 3 wie man es guet find-

ten wird 3 entrichten sollen . Die huldigung so man Einem erwelten und regie¬

renden Aman Zue thuen an der Landtsgemeindt gewohnt ist 3 könte dahin einge¬

richtet werden 3 das solche Jährlichen auf die Zeith 3 da der Landtschreiber

den Friden Verliset 3 beschehen solte 3 Jmfahl man aber von haltung der Meyen

Landtsgemeindt nit abstehen wolte 3 Könte Endtlichen die Erwellung eines Am¬

mans und Jährliche Huldigung nach altem gebrauch £ ontinuiert werden 3 die be-

setzung der Landtvogteyen aber findt man wegen Underlauffenden gar Zuo gros¬

sen Beschwärlikeiten 3 sonderlich da solche dermahlen nit mehr so erträglich 3

bey Ehr und Eydt guet auf obangezogne weis einzuerichten.

Viertens Heilen in dem Libell [ von 1604 ] heiter versehen ist , dass wir von

der Statt von denen Räthen des aussern ambts keines wegs gefarlich übermehret

werden sollen 3 und aber öffter beschicht , wan ein Criminalsach in Unseren der

Statt Vogteyen sich ereügnet 3 das alsdan die räth des aussern Ambts obgleich-

wolen man sich von seithen der Statt Jederweilen mit protestationen Verwahrt,

und auch actus in contrarium Zue allegieren weiss , dannoch solche als ein ma¬

lefiz für den Statt und ambts Tribunal Ziechen , nur damit sie Theil an der

Judicatur und des Delinquenten guet haben mögen , da doch eine Statt Zug dise

Jhre Vogteyen mit Landt und Leüthen an sich erkaufft und wie die hünenberger
2

brieff [ von 1416 ] lauthen , selbige Underthanen sich an die Statt ergeben ha¬

ben mit Jhren Rechten bis an das bluet etc.

Diserem übermehren vorzuekommen wäre kein besseres Expedient , als das man ei¬

ner Statt Zug Eintweders die Judicatur über die Malefizsachen , welche sich

in Jhren angehörigen Vogteyen ereügnen , Völlig überlasse , oder aber wenigist

deroselben die praecognition oder vorerkantnus gestehe , da dann in Zweifel¬

haften Sachen von seithen Amman [ bzw . Stabführer ] und Raths der Statt Zug durch

✓
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Jhren Stattschreiber inquiriert , und nachgends von Jhnen , ob dev Casus mate-

fizisch seye oder nit bey Eiden evkent werden , Mithin das äussere Ambt an dise

Vorerkantnuss , gleich wie es an andern ohrten mehr also geüebet wird , gebun¬

den seyn solle und weilen

Fünfftens auch eine von den 3 Gemeinden eingeschlichene Neüwerung ist , dass

Ein Statthalter auf 6 Jahr gestellt , und Nach Verfluss deren widerumb abgeen-

deret werden solle , als will man ess von seithen der Statt diser Statthaltery

halbers durch aus bey der alten Ordnung und herkommen gehalten haben , der ge¬

statten , das solche alte Jahr aus seyn solle , und aber durch die gewohnte

Jährliche umbfrag widerumb bestätet werden möge.

Zum Sechsten krafft obangezognen Libels Einer Bürgerschaft der Statt Zug der

Zuetritt zue der Landtschreybery ohnbenommen ist , und aber in hoc passu von

dem ausseren Ambt auch übermehret wird , Jn massen sich Niemand Zue gedenkhen

weist , dass Ein Landtschreiber aus der Statt gewessen seye , als könte die be-

sezung der Landtschreiberen fürohin als eingerichtet werden , das auf abster¬

ben oder resignieren des ietzmatigen Landtschreibers [ Franz H e g g 1 i n]

Einer aus der Statt erwellt , undt Nach abgang dessen widerumb Zwey Nacheinan¬

deren aus dem aussern Ambt Je dem Tour und umbgang nach von der Gemeindt , so

es betrift , ersetzt werden Sollen.

Sibendtes hat man von seithen der Statt , Jhren Aembteren , Kirchen und parti-

cularen wegen schon seith Viten Jahren hero nit ein Unbittiche Klag und be¬

schwert bey Einzug und Rechtfertigung der schulden , da offt wider altes her¬

kommen ein regierender Amman, der aus dem aussern Ambt ist , Einem Creditori,

der Nach Landtsbrauch wider den Schuldner seine ausgeüebte Recht hat , disere

Verspehrt und aufhattet etc . , auch das Vitmahten die Weihten in den aussern

Gemeinden die Rechtsbott nit verrichten , oder die Rüeff underlassen , dardurch

dan offtermahten die Schutdtgläubige an Jhren rechten versaumbt worden . Dise-

ren puncten last man völlig bey deme bewenden , wie desshalber bey Jüngst ge¬

haltenem Statt und Ambt Rath erkhent worden Ungefahr des nachfolgenden Te-

nors [ : ] Disern Neüwerungen abzuehetffen , solle es fürohin mit Einziechung der

Zinss und schulden gehalten werden wie von altem hero , dergestatten , das der

Creditor -nach erhaltnen gewonlichen 3 grichtsurtlen ohne femers Nachwerben

des regierenden Ammans, oder dessen Versperung durch ein Urkundt , so der

Landtschreiber ohnverweigerlich machen solle , den Schuldner Zur bezahlung

verwahmen , und auf dessen fernere saumseelikeit mit Jhme nach Jnnhalt sigetl

und brieff verfahren möge ; die Weibel belangend , wan durch dero hintässige

/
2 00



62/47

Verrichtung der Botten oder Rüeffens Jemand Vemachteiliget wurde , das alsdan

dieselbe Zue abtrag des Schadens Verbunden seyn sollen.

Zum achten , Eine von denen Enrpfindtlichisten beschwerden ist , dass die 3 Ge¬

meinden des aussern Ambts , wo Ein Nutzen oder Emolumentum Zue erheben , fleis-

sig nach bishäriger Regimentsformb Zwey drittel beziehen . Wan aber von Standts

wegen auszueseklen , man selbige offt Zuo höchster disreputation des Ohrt zue

contribuierung Jhres contingents vast - oder gar nit bringen mag , So man ley-

der bey Jüngst verflossnem leidigen Kriegswäsen Zue höchstem Nachtheil und

schaden mehr dan gnugsamb wahr genommen , da Eine Statt Zug , welche sonst nach

Regimentsformb so wol an Mannschafft als gemeiner ausseklung nur hette den

3 . Theil Zueschiessen sollen , sicherlich die 3 Gemeinden in dem Eint - und an¬

dern weith überstigen Vil hundert Man mehr under dem Gewehr erhalten , und et-

lich 1000 gl . mehr kosten als sie ausgestanden , Ja es ist vast der gantze

last des Kriegs auf der Statt allein gelegen . Bey solcher der Sachen Bewandt-

nuss wäre nun die gröste billikeit , dass Künfftighin , wan durch Gottes Ver¬

hängnuss Wir widerumb Einen Krieg erleben und ausziechen müessen , Von Statt

und Ambts wegen ein Corpus Zuesamen gestossen werde , und dabey der Statt nit

mehr als Jhr contingierender drittel , denn 3 Gemeinden aber 2 drittel an

Mannschafft Zue Zueschiessen gleicher gestalten an die von Gemeinen Ohrts we¬

gen vorfallende ausseklung Zue contribuieren betreffen solle , aus dem Gemei¬

nen Zuesamen gestossnen Corpore alsdan sollen alle Posten gemeinsamb per de-

techemter und nicht von Jeder Gemeindt wie dermahlen beschehen , particulari¬

ter besezt werden . Weilen die Statt Zug Zue allen Vorfallenheiten ein standt

ist so wol an Mannschafft , als allen andern Ein mehrers Zue Thuen , als die

drey Gemeinden Thuen können , Selbige von allen Emolumentis und Landtsoberkeit-

lichen Ertragenheiten nicht nur einen drittel , sonder wenigist die helffte

Zue beziehen haben solte . Ja die Convenienz und anständikeit wäre , dass bey

Verweigerung dess Eint oder anderen obangezognen punctens die lobl . Ohrt der

Eydtgnoschafft , welche man insgesambt und besonders umb Ratification und Ga-

ranty diser wider hergestelten formblichen Regiments Ordnung mit allgezihmen-

dem Respect angelegenlichist ersuocht haben will , in ansehung dessen , dass

die Statt Zug disen währenden Krieg hindurch Nur hat Thuon und lassen müessen,

was etwelche Unrühewige Köpf aus der Gemeindt Mentzingen anzettlet , Selbige

Zue Einem halben Ohrt erklären solte , Welches denn Obigen Jnformiteten allen

auf ein streich den fang geben wurde . "

1 ) %ur , fidtierung : Am 11 . August 1712 ratifizierte Zug im Gefolge des 2 . Vill-
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mergerkrieges den Frieden von Aarau [ 4 . Landfrieden ] . Der vorliegende Text
könnte eventuell Stadt - und Amtsrat Beat Jakob  II . Zurlauben zum
Autor haben.

2 ) s . SSRQ Zug II 853 (Nr . 1556)
3 ) Ganzer Satz unterstrichen.

Konzept ? - AH 62 , 76 - 81 - Blatt 8l r  leer
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